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Standpunkt 
 
Das Tatort-Fadenkreuz im Visier der Richter.  Für viele 
Deutsche endet das Wochenende mit dem Krimi am Sonn-
tagabend. Das bekannteste Format ist der „Tatort“. Mitt-
lerweile wurden bereits über 700 Folgen produziert. Die 
seit mehr als 35 Jahren 
ausgestrahlte Serie hat bei der Be-
völkerung einen Bekanntheitsgrad 
von über 90 %. Besonders einpräg- 
sam ist der Vorspann der Reihe: 
Zur Musik von Klaus Doldinger ist 
die Augenpartie des Schauspie- 
lers Horst Lettenmayer zu sehen. 
Über das linke Auge des Schauspielers legt sich im Ver-
lauf des Vorspanns ein Fadenkreuz. Anschließend werden 
drei konzentrische Kreise um den Schnittpunkt der Linien 
des Fadenkreuzes eingeblendet. Schließlich verschwindet 
das Augenpaar und in das Fadenkreuz wird der Schriftzug 
„tatort“ eingeblendet. 
Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten Deutschlands (ARD) zusammenge-
schlossenen Rundfunkanstalten verfügen über eine Reihe 
von (deutschen und Gemeinschafts-) Marken zur Reihe 
„Tatort“. Markenschutz besteht für eine Wortmarke „Tatort“ 
und ein Logo „Fadenkreuz mit Schriftzug tatort“. 
 
Aus diesen registrierten Marken sowie weiteren, mög-
licherweise durch Benutzung (§ 4 Nr. 2 MarkenG) erwor-
benen Kennzeichenrechten geht eine der ARD-Rundfunk-
anstalten gegen zwei Verlage vor, die eine Krimi-Hörbuch-
reihe auf CD herausgeben. Auf den CD-Covern befindet 
sich im rechten unteren Bereich ein leicht gekipptes Fa-
denkreuz mit drei konzentrischen Ringen mit einer Ziffer 
(der Nummer der Folge) in der Mitte des Fadenkreuzes. In 
der oberen linken Ecke befindet sich ein weiteres, leicht 
gekipptes Fadenkreuz, ergänzt um den Schriftzug „KRIMI 
HÖRBUCH“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das OLG Koblenz (BeckRS 2009, 10151) verneinte in ei-
ner sorgfältig und umfassend begründeten Entscheidung 
im Verfügungsverfahren markenrechtliche und wettbe-
werbsrechtliche Ansprüche der Rundfunkanstalt gegen die 
Herausgeber der Hörbuchreihe. Ein Anspruch aus § 14 
V 1 i. V. mit II Nr. 2 MarkenG wurde abgelehnt. Eine Zei-
chenähnlichkeit zwischen der Wort-Bildmarke „Tatort mit 
Fadenkreuz“ und den angegriffenen Kennzeichnungen be-
stehe nicht. Zutreffend weist das OLG auf deutliche Unter-
schiede der Kennzeichnungen (farbliche Gestaltung, Kip-

pen des Fadenkreuzes, Schriftgröße, Anordnung der 
Schrift, Groß-Kleinschreibung) hin. 
 
Offen lässt der Senat, ob die ARD-Rundfunkanstalten 
durch Benutzung (§ 4 Nr. 2 MarkenG) Kennzeichenschutz 
an dem Fadenkreuz ohne Schriftzug erworben haben. 
Selbst wenn ein solcher Kennzeichenschutz gegeben sei, 
werde das Zeichen nicht durch die angegriffenen Kenn-
zeichnungen verletzt. Es liege allenfalls eine stark abge-
schwächte Kennzeichnungskraft vor, da ein Fadenkreuz 
ein beliebtes Element bei der Gestaltung kriminalistischer 
Unterhaltung sei. Hiervon ausgehend setzt eine Rechts-
verletzung eine ausgeprägte Zeichenähnlichkeit voraus. 
Daran fehle es hier auf Grund des Kippens des Faden-
kreuzes. 
 
Mit ähnlicher Argumentation wird schließlich auch ein Ver-
stoß gegen den Sonderschutz der bekannten Marke ent-
sprechend § 14 II Nr. 3 MarkenG verneint (§ 14 II Nr. 3 
MarkenG ist analog anzuwenden, da ein Schutz für ähnli-
che bzw. identische Waren in Betracht kommt [EuGH, 
GRUR 2003, 240, 242 – Davidoff/Gofkid; BGH, GRUR 
2004, 235, 238 – Davidoff II]). Die Darstellung eines Fa-
denkreuzes werde in der kriminalistischen Unterhaltung 
sehr häufig in verschiedensten Ausformungen als gestalte-
risches Element eingesetzt. Raum für einen ergänzenden 
wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz (§ 4 Nr. 9 b UWG) 
sieht das OLG im vorliegenden Fall nicht. 
 
Die Entscheidung kann im Grundsatz überzeugen. Auf 
Zweifel trifft allein die Begründung zur Ablehnung eines 
Verstoßes gegen den Schutz der bekannten Marke (§ 14 II 
Nr. 3 MarkenG). Der Senat berücksichtigt nicht, dass es 
sich um eine atypische Gestaltung eines Fadenkreuzes 
handelt. Die Form des „Tatort-Fadenkreuzes“ hat zwar ei-
ne gewisse Ähnlichkeit mit einer bestimmten Ausführung 
der Zieloptik einer Sportschützenwaffe, dem so genannten 
Ringkorn. Ein Ringkorn mit drei konzentrischen Ringen ist 
in der Praxis aber wohl allenfalls äußerst selten anzutref-
fen. Daher kann gegen eine Rufausbeutung nicht pauschal 
vorgebracht werden, es handle sich um ein genretypisches 
Gestaltungselement. Vielmehr ist der Frage nachzuspüren, 
ob die konkrete Gestaltung mit drei konzentrischen Ringen 
ein übliches Kennzeichnungsmittel für Kriminalromane und 
Hörspiele ist. Ist das nicht der Fall, spricht dies für einen 
Verstoß gegen § 14 II Nr. 3 MarkenG. Eventuell wird ein 
Hauptsacheverfahren hier noch Klarheit bringen.  
 
Über den konkreten Fall hinaus verdeutlicht die Streitigkeit, 
wie wichtig die Schutzrechtsstrategie in Markensachen ist: 
Eine Bildmarke „Fadenkreuz mit konzentrischen Ringen“ 
ohne den Schriftzug „tatort“ hätte – ihre Schutzfähigkeit 
vorausgesetzt – die Rechtsdurchsetzung erheblich erleich-
tert. Insoweit gilt im Kennzeichenrecht gelegentlich: Weni-
ger (Zeichenelemente) ist oft mehr (Schutz). Vielleicht aber 
fehlte dem Tatort-Team hier die nötige (Orts-)Kenntnis. 
Geraten werden kann dann nur, auf Derricks Spuren (Fol-
ge 184: Tödliches Patent) im Patentamt zu ermitteln. 
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